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Gebäudeklassen

In dieser Ausgabe sollen die Definitionen der Gebäu-
deklassen von Deutschland und Österreich gegen-
übergestellt werden. Die Gebäudeklassen sind vor 
allem in Bezug auf die brandschutztechnischen An-
forderungen entscheidend. Die kleinen aber feinen 
Unterschiede führen bei grenzüberschreitend Pla-
nenden und Bauenden nicht selten zu Interpretati-
onsfehlern. Gleichzeitig hilft bei Problemen mit der 
Abgrenzung immer wieder ein Blick über die Länder-
grenzen. Während sowohl in Deutschland als auch in 
Österreich die Definition der Gebäudeklassen aus der 
[MBO] bzw. der OIB-Richtlinie [OIB] fast einheitlich in 
allen Landesbauordnungen wiederzufinden ist, wur-
den die technischen Regelungen [ris] in Österreich 
nicht von allen Bundesländern 1:1 übernommen. In 
Österreich gibt es neben den Gebäudeklassen auch 
den Begriff der ‚Bauklassen‘. Dieser hat aber weniger 
mit dem Brandschutz, sondern vielmehr mit der 
Grundstücksbebauung zu tun.
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auch der Brutto-Geschossflä-
che (Achtung: Untergeschoß-
flächen zählen nicht mit). In 
Tabelle 1 sind die Kriterien 
nur als Übersicht enthalten. 
Für eine genaue Ermittlung 
der Gebäudeklasse sind unbe-
dingt die lokalen Gesetzes-
grundlagen sorgfältig zu prü-
fen. Gleichzeitig möglicher-
weise betroffene Sonderbau-
Eigenschaften sind zusätzlich 
zu prüfen.
Bei der Bezugshöhe gibt es 
immer wieder Diskussionen. 
Obwohl es eine gute Definiti-
on gibt, sollten Ermessens-
spielräume von den Behörden 
genutzt und den Bauherren 
berücksichtigt werden.

Bezugshöhe in Österreich
Da sich in der Alpenrepublik 
das eine oder andere Grund-
stück in Hanglage befindet, 
ist eine genaue Definition 
erforderlich. Ein oberirdisches 
Geschoss ist als ein Geschoss 
definiert, dessen äußere 
Begrenzungsflächen in Sum-
me zu mehr als der Hälfte 
über dem anschließenden 
Gelände nach Fertigstellung 
liegen. Nicht zu oberirdischen 
Geschossen zählen solche, in 
denen sich keine Wohnungen 
bzw. Betriebseinheiten oder 
Teile von solchen befinden 
(z. B. nicht ausgebaute Dach-
räume). 
Das Fluchtniveau ist folgen-
dermaßen definiert: Höhen-

differenz zwischen der Fuß-
bodenoberkante des höchst-
gelegenen oberirdischen 
Geschosses und der an das 
Gebäude angrenzenden 
Geländeoberfläche nach Fer-
tigstellung im Mittel. 

Bezugshöhe in 
Deutschland
In der Musterbauordnung ist 
keine direkte Definition der 
Höhe der Geländeoberfläche 
zu finden. Es erfolgt meist ein 
Verweis auf die Festlegung 
der Behörden in der Bauge-
nehmigung. Demnach wird 
die Höhe des anstehenden 
Geländes an den Rändern des 
fertiggestellten Gebäudes 
(„Footprint-Umriss“) zugrun-
de gelegt. Maßgebend ist die 
‚natürliche‘ Geländeoberflä-
che aus einem amtlichen Ver-
messungsplan – also die vor-
handene oder vor Ausführung 
eines Bauvorhabens zulässi-
gerweise veränderte Gelände-
oberfläche. Eine Anpassung 
des Geländes zur Beeinflus-
sung der Geländehöhe ist 
natürlich rechtswidrig.
Auch die Festlegung der 
obers ten Geschosshöhe ist 
nicht trivial. Hier sind die Fer-
tigfußbodenhöhen des ober-
sten Aufenthaltsraums maß-
geblich (in wenigen Bundes-
ländern die Rohfußboden-
höhe). Wichtig: In einem 
Geschoss sind Aufenthaltsräu-
me möglich, wenn es für Auf-

enthaltsräume bestimmt ist 
oder wenn es, ohne hierfür 
schon bestimmt zu sein, in 
seiner gegebenen Gestalt zur 
Einrichtung von Aufenthalts-
räumen, ggf. auch durch Aus-
baumaßnahmen, geeignet ist.

Definitionen in Österreich
Gebäudeklasse 1 (GK1) 
Freistehende, an mindestens 
drei Seiten auf eigenem 
Grund oder von Verkehrsflä-
chen für die Brandbekämp-
fung von außen zugängliche 
Gebäude mit nicht mehr als 
drei oberirdischen Geschos-
sen, mit einem Fluchtniveau 
von nicht mehr als 7,00 m 
und insgesamt nicht mehr als 
400 m² Brutto-Grundfläche 
der oberirdischen Geschosse, 
bestehend aus nicht mehr als 
zwei Wohnungen oder einer 
Betriebseinheit. 

Flucht- und Rettungsweg 
sind nicht dasselbe
Um es kurz zu machen: Mit 
einem ‚Fluchtweg‘ werden 
immer die baulichen Gege-
benheiten zur Selbstrettung 
beschrieben und definiert. 
Diese sind dann auch die 
Grundlage der Anforderun-
gen aus dem Arbeitsstätten-
recht. Bei einem ‚Rettungs-
weg‘ sind alle Belange der 
Fremdrettung und der wirk-
samen Löscharbeiten der Ein-
satzkräfte zusätzlich zu 
berücksichtigen. Letztere 
betreffen auch noch die 
Angriffs- und Rückzugswege 
für die Feuerwehr. Wenn in 
Österreich von einem ‚Flucht-
niveau‘ gesprochen wird, ist 
das im Sinne der Schutzziele 
(Erreichbarkeit für die Hilfs-
mittel der Feuerwehr) natür-
lich das Gleiche.

Gebäudeklassen –  
gar nicht so einfach
Für Gebäudeklasse 1 fallen 
die Anforderungen an den 
Brandschutz gering aus, für 
die höheren Gebäudeklassen 
sind u. a. höhere Feuerwider-
stände zu berücksichtigen. 
Ziel ist es, nicht nur eine 
sichere Selbstrettung zu 
ermöglichen, sondern auch für 
Erkundung, Fremdrettung und 
Löschen ausreichend Zeit zu 
haben. Die Einteilung in 
Gebäudeklassen richtet sich 
also sowohl nach der Höhe als 
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Gebäudeklasse 2 (GK2)
a)  Gebäude mit nicht mehr 

als drei oberirdischen 
Geschossen und mit einem 
Fluchtniveau von nicht 
mehr als 7,00 m und insge-
samt nicht mehr als 400 m² 
Brutto-Grundfläche der 
oberirdischen Geschosse, 

b)  Reihenhäuser mit nicht 
mehr als drei oberirdi-
schen Geschossen und mit 
einem Fluchtniveau von 
nicht mehr als 7,00 m, 
bestehend aus Wohnungen 
bzw. Betriebseinheiten von 
jeweils nicht mehr als 
400 m² Brutto-Grundflä- 
che der oberirdischen Ge - 
schosse, 

c)  Freistehende, an mindes-
tens drei Seiten auf eige-
nem Grund oder von Ver-
kehrsflächen für die Brand-
bekämpfung von außen 
zugängliche Gebäude mit 
ausschließlicher Wohnnut-
zung mit nicht mehr als 
drei oberirdischen Ge - 
schossen und mit einem 
Fluchtniveau von nicht 
mehr als 7,00 m von insge-
samt nicht mehr als 800 m² 
Brutto-Grundfläche der 
oberirdischen Geschosse. 

Gebäudeklasse 3 (GK3)
Gebäude mit nicht mehr als 
drei oberirdischen Geschossen 
und mit einem Fluchtniveau 
von nicht mehr als 7,00 m und 
die nicht in die Gebäudeklas-
sen 1 oder 2 fallen. 

Gebäudeklasse 4 (GK4)
a)  Gebäude mit nicht mehr 

als vier oberirdischen 
Geschossen und mit einem 
Fluchtniveau von nicht 
mehr als 11,00 m, beste-
hend aus mehreren Woh-
nungen bzw. mehreren 
Betriebseinheiten von 
jeweils nicht mehr als 
400 m² Nutzfläche der ein-
zelnen Wohnungen bzw. 
Betriebseinheiten in den 
oberirdischen Geschossen, 

b)  Gebäude mit nicht mehr 
als vier oberirdischen 
Geschossen und mit einem 
Fluchtniveau von nicht 
mehr als 11,00 m, beste-
hend aus einer Wohnung 
bzw. einer Betriebseinheit 
ohne Begrenzung der 
Brutto-Grundfläche der 
oberirdischen Geschosse. 

Gebäudeklasse 5 (GK5)
Gebäude mit einem Fluchtni-
veau von nicht mehr als 

22,00 m, die nicht in die 
Gebäudeklassen 1, 2, 3 oder 
4 fallen.

Definitionen in 
Deutschland
Gebäudeklasse 1 (GK1)
a)  freistehende Gebäude mit 

einer Höhe bis zu 7 m und 
nicht mehr als zwei Nut-
zungseinheiten von insge-
samt nicht mehr als 400 m² 
und 

b)  freistehende land- oder 
forstwirtschaftlich genutzte 
Gebäude

Gebäudeklasse 2 (GK2)
Gebäude mit einer Höhe bis zu 
7 m und nicht mehr als zwei 
Nutzungseinheiten von insge-
samt nicht mehr als 400 m²

Gebäudeklasse 3 (GK3)
sonstige Gebäude mit einer 
Höhe bis zu 7 m

Gebäudeklasse 4 (GK4)
Gebäude mit einer Höhe bis 
zu 13 m und Nutzungsein-
heiten mit jeweils nicht mehr 
als 400 m²

Gebäudeklasse 5 (GK5)
sonstige Gebäude einschließ-
lich unterirdischer Gebäude
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Tabelle 1: wichtigste Kriterien für die Gebäudeklassen – Achtung Abgrenzung bei Sonderbau

GK Land Anzahl oberirdischer 
Geschosse

Höhe über  
Gelände

Anzahl Wohnungen bzw. 
Betriebseinheiten

Brutto-Grundfläche  
oberirdische Geschosse

1
A ≤ 3 ≤ 7 m ≤ 2 Wohnungen  

bzw. 1 Betriebseinheit ∑ ≤ 400 m² (freistehend)1) 

D Keine Aussage ≤ 7 m ≤ 2 Nutzungseinheiten ∑ ≤ 400 m² (freistehend) 

2
A ≤ 3 ≤ 7 m Keine Beschränkung

Reihenhaus je ≤ 400 m²

∑ ≤ 800 m² (Wohngebäude, freistehend)1)

D Keine Aussage ≤ 7 m ≤ 2 Nutzungseinheiten ∑ ≤ 400 m² (nicht freistehend) 

3
A ≤ 3 ≤ 7 m Keine Beschränkung Keine Beschränkung

D Keine Aussage ≤ 7 m Keine Beschränkung Keine Beschränkung

4
A ≤ 4 ≤ 11 m

1 Keine Beschränkung

≥ 2 je ≤ 400 m²

D  Keine Aussage  
(≤ 5) ≤ 13 m Keine Beschränkung NE ≤ 400 m²

5
A  Keine Aussage ≤ 22 m Keine Beschränkung Keine Beschränkung

D ≤ 8 ≤ 22 m Keine Beschränkung Keine Beschränkung

1) Österreich: an mindestens drei Seiten für die Brandbekämpfung zugänglich
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